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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1996

Norm

AußStrG §2 F1

Rechtssatz

Durch die Gewährung rechtlichen Gehörs soll den Verfahrensbeteiligten auch die Gelegenheit gegeben werden,

zusätzlich für sie vorteilhafte Tatsachen und Beweismittel vorzubringen.
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